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§ 314 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Der Beweis der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde kann auch durch Schriftvergleichung geführt werden.

2. (2)Als Vergleichungsschriften können nur solche Schriftstücke benützt werden, deren Echtheit unbestritten ist

oder doch ohne erhebliche Verzögerung dargethan werden kann.

3. (3)Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Vorlegung von Beweisurkunden sind auch in Ansehung der

Vorlegung von Vergleichungsschriften anzuwenden.

4. (4)Mangelt es an zureichenden Vergleichungsschriften, so kann derjenigen Partei, über deren Handschrift der

Beweis der Echtheit hergestellt werden soll, aufgetragen werden, vor Gericht oder vor einem beauftragten oder

ersuchten Richter eine Anzahl von ihr zu bezeichnenden Worten niederzuschreiben.

5. (5)Das Niedergeschriebene ist dem Verhandlungsprotokoll beizulegen. Welchen Einfluss es auf die Herstellung

des Beweises hat, wenn die Partei einem solchen richterlichen Auftrage keine Folge leistet oder mit offenbar

entstellter Schrift schreibt, bleibt der richterlichen Beurtheilung überlassen.
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